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Betreff: Entw ürfe von Novellen zum Universitäts-Organisations
gesetz, Allgemeinen Hochschulstudiengesetz und zum 
Bundesgesetz über die Abgeltung von Lehr- und Pr ü
fungstätigkeiten an Hochschulen 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster

reichs beehrt sich, zu den vorgelegten Gesetzentw�rfen wie 

folgt Stellung zu nehmen: 

Die oben bezeichneten Gesetzesentwürfe dienen der Verwal

tungsvereinfachung im Bereich des Bundesministeriums f ür 

Wissenschaft und F orschung und an den Universitäten und 

lassen eine Hebung der Arbeitseffizienz, einen sinnvolleren 

Einsatz freiwerdender Kapazitäten sowie Kosteneinsp arungen 

in manchen Bereichen für den Bundeshaushalt erwarten. So

weit die in diesen Gesetzesentwürfen enthaltenen neuen Be

stimmungen neben den vorgenannten Auswirkungen auch der 

Stärkung der Autonomie der Universitäten und der Steigerung 

der Objektivität und Qualität der Entscheidungen im Habili

tations- und Prüfungsverfahren bezwecken, ohne für den Bun

deshaushalt zusätzliche finanzielle Belastungen nach sich 

zu ziehen, wird den geplanten Gesetzesänderungen die Zu

stimmung erteilt. 
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Im Sinne einer verstärkten Internationalisierung der 

Hochschulen und der Erreichung einer größeren Objektivität 

in Habilitations- und Berufungsverfahren ist in den 

§§ 26 Abs. 3 und 36 Abs. 3 des Entwurfes zum UOG vorgese

hen, daß in Hinkunft mindestens ein Universitätsprofessor 

in der Berufungskommission einer anderen in- oder auslän

dischen Universität anzugehören hat, bzw. zwingend ein Gut

achten eines im Ausland tätigen Wissenschaftlers einzuho

len ist. Im Falle des geplanten § 36 Abs. 3 könnte das Gut

achten eines Professors einer ausländischen Universität 

nur dann durch ein Gutachten des fachzuständigen habili

tierten Universitätslehrers einer anderen inländischen Uni

versität ersetzt werden, wenn die Einholung eines auslän

dischen Gutachtens unmöglich wäre. 

W ie im allgemeinen Teil der Erläuterungen ausgeführt wird, 

würden dem Bund im Zusammenhang mit der Einbeziehung exter

ner Kommissionsmitglieder und Gutachter Mehrkosten im Betrag 

von 15 bis 20 Mio S an Reisekosten und Honoraren entstehen. 

Diese Mehrlcosten sind nicht gerechtfertigt. Da es dem Habi

litationswerber u.a. ohnedies frei steht, Gutachten über 

die Habilitationsschrift - auch solche von einem im Ausland 

tätigen Wissenschaftler - einzuholen, erscheint die Inter

nationalisierung und Objektivität des Habilitationsverfah

rens auch nach den bisherigen Bestimmungen ausreichend 

gewahrt. 

Im übrigen bestehen gegen die geplanten Novellierungen 

der gegenständlichen Gesetze keine weiteren Einwendungen. 

Die Präsidentenkonferenz verweist darauf, daß sie bereits 

in ihrer Stellungnahme zum Entwurf des Universitätsorgani

sationsgesetzes vor 17 Jahren in wichtigen Punkten Abände

rungsvorschläge zum damaligen Ministerialentwurf im Interes

se einer sinnvollen Autonomie und ausreichenden Effizienz 

der Universitäten und zur Vermeidung bürokratischer Belastun

gen vorgelegt hat, die zum Teil jetzt und mit den in den 
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Erläuterungen angekündigten späteren Regelungen aufgegrif

fen werden sollen (Schreiben der Präsidentenkonferenz vom 

10.1.1973, Zahl S-672/Sch zum do. Schreiben vom 26. Mai 

1972, Zahl l64.224-5/72). 

Eine Berücksichtigung dieser und der von anderen Stellen, 

insbesondere der Österreichischen Rektorenkonferenz, erstat

teter VorSChläge im vornherein hätte viele Probleme der 

Universitäten gar nicht entstehen oder nicht so anwachsen 

lassen. Die Reform des Universitäts-Organisationsgesetzes 

1975 ist sehr notwendig und sollte daher zügig durchgeführt 

werden, zumal die einschlägige Entschließung des National

rates vom 12. Dezember 1979 schon wieder über 10 Jahre alt 

ist. 

25 Abschriften dieser Stellungnahme werden wunschgemäß 

gleichzeit dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Der Präsident: Der Generalsekretär: 
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